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 Veröffentlicht am 04.04.1984

Norm

ZPO §502 Abs4 Z1 HIII1

Rechtssatz

Die Frage, ob der Vater ungeachtet des Abschlusses des Studiums seines Kindes an einer Pädagogischen Akademie

verpflichtet sei, zu den Kosten eines weiterführenden Universitätsstudiums des Kindes beizutragen, wurde behandelt.

Entscheidungstexte

3 Ob 30/84
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